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1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite 
als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der 
Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommu-
nalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen 
und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-

WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG,

d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung 
über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 zur 
ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der Gemeinde 
ist, in der er sich bewirbt.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Geratal

Wahlbekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl des Bürgermeisters

1.
In der Gemeinde Geratal wird am 26. Mai 2019 ein hauptamt-
licher Bürgermeister gewählt. Zum hauptamtlichen Bürger-
meister, der als Beamter auf Zeit auf die Dauer von sechs Jahren 
gewählt wird, ist jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 
2 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG – wählbar, der 
am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahl-
berechtigt und wählbar wie Deutsche. Nicht wählbar ist, wer am 
Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet hat. Zum hauptamtlichen 
Bürgermeister kann auch ein Bewerber gewählt werden, der zur 
Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in der Gemeinde hat.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. 
Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die Zu-
lassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als haupt-
amtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauf-
tragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss 
ferner erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz 
sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt 
(§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
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Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückge-
nommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.

Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
100 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als 
Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschriften erfor-
derlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Haupt-
wohnung über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 
zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwohnung nicht in der 
Gemeinde ist, in der er sich bewirbt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der Gemeinde 
Geratal vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so viel Wahl-
berechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 80 Unterschriften).
Auch die Parteien und Wählergruppen gelten als ununterbrochen 
im Gemeinderat vertreten, die in einer der bisherigen Gemein-
den Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gossel, Gräfenroda 
und Liebenstein im Gemeinderat vertreten waren.
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
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persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürger-
meisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahl-
leiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob 
er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-
cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für 
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein 
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite 
als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der 
Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommu-
nalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Be-
auftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen 
und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-

WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
22. April 2019 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2019 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Wahl des Bürgermeisters fol-
gen.

Geratal, den 27.02.2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl des Ortschaftsbürgermeisters

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Geraberg der Ge-
meinde Geratal wird am 26. Mai 2019 ein Ortschaftsbürger-
meister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortschaftsbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG – 
wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil 
mit Ortschaftsverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortschaftsverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet 
des Ortsteils mit Ortschaftsverfassung gemeldet ist. Bei meh-
reren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melde-
rechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind 
unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie 
Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortschaftsbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
zum Ortschaftsbürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
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oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückge-
nommen werden.

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
50 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Ortschaftsbürger-
meister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-gruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Geraberg vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
so viel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
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1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
22. April 2019 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 23. April 2019 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Wahl des Ortschaftsbürger-
meisters folgen.

Geratal, den 27.02.2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Gemeinderatsmitglieder

1.
In der Gemeinde Geratal sind am 26. Mai 2019 zwanzig Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Gemeinde haben; der Aufenthalt in der Gemeinde 
wird vermutet, wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
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Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Gemeinderatswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der Gemeinde 
Geratal vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmitglie-
der zu wählen sind (insgesamt 80 Unterschriften).
Auch die Parteien und Wählergruppen gelten als ununterbrochen 
im Gemeinderat vertreten, die in einer der bisherigen Gemein-
den Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gossel, Gräfenroda 
und Liebenstein im Gemeinderat vertreten waren.
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat Geratal vertreten 
ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunter schriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeinde-
verwaltung Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Ge-
meindeverwaltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
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vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Gräfenroda vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemein-
derat der bisherigen Gemeinde Gräfenroda vertreten ist, benö-
tigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind. 

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Gräfenroda der 
Gemeinde Geratal sind am 26. Mai 2019 zehn Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Ortschaft haben; der Aufenthalt in der Ortschaft 
wird vermutet, wenn die Person in der Ortschaft gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
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und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Ortschaftsratswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Geraberg der Ge-
meinde Geratal sind am 26. Mai 2019 zehn Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Ortschaft haben; der Aufenthalt in der Ortschaft 
wird vermutet, wenn die Person in der Ortschaft gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat der bis-
herigen Gemeinde Gräfenroda oder im Kreistag aufgrund des-
selben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bishe-
rigen Gemeinde Gräfenroda vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
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werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Geraberg vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemein-
derat der bisherigen Gemeinde Geraberg vertreten ist, benötigt 
bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben 
den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzli-
che Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen Wahl-
berechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind. Ein 
gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit 
der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat der bishe-
rigen Gemeinde Geraberg oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Geraberg vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
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9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Ortschaftsratswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Geschwenda der 
Gemeinde Geratal sind am 26. Mai 2019 acht Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Ortschaft haben; der Aufenthalt in der Ortschaft 
wird vermutet, wenn die Person in der Ortschaft gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
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3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemein-
derat der bisherigen Gemeinde Geschwenda vertreten ist, be-
nötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat der bis-
herigen Gemeinde Geschwenda oder im Kreistag aufgrund des-
selben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bishe-
rigen Gemeinde Geschwenda vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunter schriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeinde-
verwaltung Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Ge-
meindeverwaltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Geschwenda vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschrif-
ten).
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Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Ortschaftsratswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Gossel der Ge-
meinde Geratal sind am 26. Mai 2019 vier Ortschaftsratsmit-
glieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Ortschaft haben; der Aufenthalt in der Ortschaft 
wird vermutet, wenn die Person in der Ortschaft gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
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zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Ge-
meindeverwaltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Gossel vertreten sind, müssen neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so 
vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat der bisherigen Gemeinde Gossel vertreten ist, be-
nötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat der bis-
herigen Gemeinde Gossel oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Gossel vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunter schriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeinde-
verwaltung Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
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Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 

6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Ortschaftsratswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Liebenstein der 
Gemeinde Geratal sind am 26. Mai 2019 vier Ortschaftsrats-
mitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt in der Ortschaft haben; der Aufenthalt in der Ortschaft 
wird vermutet, wenn die Person in der Ortschaft gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
*Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, sind 
wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch ein 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 
ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
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4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 
Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Ortschaftsratswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
des Wahlleiters zur Aufforderung  
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl der Ortschaftsratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Frankenhain der 
Gemeinde Geratal sind am 26. Mai 2019 sechs Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen.
Wählbar für das Amt eines Ortschaftsratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben (§ 12 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG).
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindestens drei Monaten ihren Auf-

Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Liebenstein vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemein-
derat der bisherigen Gemeinde Liebenstein vertreten ist, benö-
tigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat der bis-
herigen Gemeinde Liebenstein oder im Kreistag aufgrund des-
selben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bishe-
rigen Gemeinde Liebenstein vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunter schriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeinde-
verwaltung Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte 
Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Ge-
meindeverwaltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
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a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem an-
deren Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass 
sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und 
zwei weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 
3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. 
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus 
der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem 
Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte 
Teilnehmer der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt 
war und dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Perso-
nen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-
dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bisherigen 
Gemeinde Frankenhain vertreten sind, müssen neben den Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemein-
derat der bisherigen Gemeinde Frankenhain vertreten ist, be-
nötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat der bis-
herigen Gemeinde Frankenhain oder im Kreistag aufgrund des-
selben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Ilm-Kreises oder im Gemeinderat der bishe-
rigen Gemeinde Frankenhain vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.

enthalt in der Ortschaft haben; der Aufenthalt in der Ortschaft 
wird vermutet, wenn die Person in der Ortschaft gemeldet ist. 
Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische Re-
publik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der Nie-
derlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische 
Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
* Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland besitzen, 
sind wahlberechtigt und damit wählbar, wenn das Vereinigte Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl noch 
ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist. Nicht wählbar ist, 
wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeit-
punkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft 
oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortschaftsratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens zwanzig 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihen-
folge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie 
ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahl-
vorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung 
schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung 
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-
ters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
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Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 tritt der 
Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, ob 
die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenver-
bindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.
Weitere Bekanntmachungen zur Ortschaftsratswahl folgen.

Geratal, den 27. Februar 2019
Dr. Elliger
Wahlleiter

Mitteilungen

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

Freitag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal Ortsteil Gräfenroda, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbin-
dung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 18.00 Uhr, durch 
übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvor-
schläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde Geratal erfol-
gen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2019 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder der 
stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der Ge-
meindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal 
Ortsteil Gräfenroda, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags 
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags 
zurückgenommen werden.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchge-
führt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2019 bis 
18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie 
infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen 

Stellenausschreibung
Für die Gemeinde Geratal suchen wir zum nächsten mögli-
chen Zeitpunkt

eine/n Amtsleiter (m/w/d) für die Bauverwaltung

in Vollzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. 
Als Abteilungsleiter Bauverwaltung für den Bereich Hoch- und 
Tiefbau sind Sie in Personalunion als Geschäftsleiter für den 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ zuständig. 
Der Anteil der Arbeitszeit für die Geschäftsleitung des Zweck-
verbandes beträgt 60 % der wöchentlichen Arbeitszeit. Der 
Schwerpunkt der Aufgaben liegt somit in der Geschäftsleitung 
des Zweckverbandes.

Sie sind mit derzeit 6 Mitarbeitern, davon zwei Bauingenieu-
ren, eigenverantwortlich für die Aufgabenerledigung in folgen-
den Bereichen zuständig:

Betriebsführung für den WAwZV mit nachfolgenden Aufgaben:
- Führung und Anleitung der Geschäftsstelle des Zweckver-

bandes; hier insbesondere Anschluss- und Benutzungs-
recht, Beitragsrecht, Widerspruchsbearbeitung und Privili-
gierungssachverhalte nach dem ThürKAG; Verbandsrecht 
und Verbandsorganisation einschließlich der Vertretung 
des Zweckverbandes in bestimmten Rechtsangelegenhei-
ten; Vertretung des Zweckverbandes nach Außen im Rah-
men der Bevollmächtigung durch den Vorsitzenden;

- Abstimmung, Steuerung und Koordination der Aufgaben 
der technischen Betriebsführung mit den Betriebsbeauf-
tragten beim Eigenbetrieb des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes Arnstadt und Umgebung;

- Kontrolle und Prüfung der Leistungsabrechnungen des 
W/A ZV Arnstadt und Umgebung;

- Mitwirkung bei der Aufstellung und dem Vollzug des Sat-
zungsrechtes sowie der Bearbeitung sonstiger Verträge;

- Überwachung und Mitwirkung bei Planung für Wasser-
ver- und Abwasser-entsorgungsanlagen, insbesondere 
verbundener Aufgaben nach dem Wasserhaushalts- bzw. 
Wassergesetz;

- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, ver-
bunden mit der kompletten Abwicklung aller Fördermaß-
nahmen im Abwasserbereich;

- Mitwirkung beim Haushaltsrecht, einschließlich der Fort-
schreibung der Gebühren-kalkulation für Wasser- und 
Abwassergebühren; Auswertung der jährlichen Betriebs-
daten einschließlich der Jahresrechnungen und der damit 
verbundenen Statistiken;
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- Angebotseinholung und Überwachung von Reparatur und 
Instandhaltungsmaßnahmen an den Wasser- und Abwas-
seranlagen, einschließlich Auftragsvergaben nach Jahres-
preisleistungsverzeichnissen und aller Ausschreibungen 
von Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts;

- Umsetzung und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben 
aus z. B. der Trinkwasserverordnung, der Thüringer Ab-
wassereigenkontrollverordnung, Abwasserabgabengesetz 
und des Thüringer Wasserrechts;

- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Betriebs- und Organi-
sationshandbücher, Betriebsanweisungen und Anweisun-
gen an die technische Betriebsführung bei Anlagenunter-
halt;

Allgemeine Bauverwaltung der Gemeinde Geratal mit nachfol-
genden Aufgaben:
- Gebäude- und Energiemanagement für gemeindliche 

Gebäude und Einrichtungen: Bestandsaufnahme, techni-
scher Unterhalt, Entwicklung von Sanierungskonzepten 
Durchführung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaß-
nahmen,

- Erneuerung und energetische Sanierung der Straßenbe-
leuchtungsanlagen der Gemeinde,

- Begleitung von gemeindlichen Neubauprojekten im Hoch- 
und Tiefbau, Steuerung und Überwachung von beauftrag-
ten Planungsbüros und den beteiligten Baufirmen, sowie 
Bauzeit- und Kostenmanagement,

- Erarbeitung von Beschlussvorlagen für gemeindliche Gre-
mien,

- Begleitung und Durchführung von Auftragsvergabeverfah-
ren für Ingenieur- und Bauleistungen, fachtechnische und 
rechnerische Prüfung von Ingenieur- und Baurechnungen, 
Abnahmen im Rahmen der Bauherrenfunktion sowie Ge-
währleistungsüberwachung,

- Kontrolle von Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanungen im Hoch- und Tiefbau,

- Ermittlung des Finanzbedarf für Baumaßnahmen und Er-
arbeitung von Vorschlägen für die Haushaltsplanung und 
Finanzierung,

- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und
- Fortschreibung der Bauleitplanung der Gemeinde.

Weitere Kernaufgabe ist die Entwicklung und Leitung des Am-
tes mit einer Vielzahl an ämterübergreifenden Querschnittsauf-
gaben.

Wir erwarten eine Persönlichkeit mit
- einem abgeschlossenen (Fach-)Hochschulstudium der 

Fachrichtung Bauingenieurwesen mit der Fachrichtung 
Tiefbau und/oder Siedlungswasserwirtschaft bzw. einer 
Ausbildung zum technischen Betriebswirt im Bereich Sied-
lungswasserwirtschaft;

- mindestens dreijähriger Berufserfahrung, idealerweise in 
der öffentlichen Verwaltung und/oder in leitender Funktion 
bzw. einer Zusatzqualifikation im nichttechnischen geho-
benen Verwaltungsdienst zur Vertretung des Verbandes in 
Rechtsangelegenheiten;

- anwendungsbereiten Kenntnissen geltender Vorschriften 
im Bauwesen, u. a. HOAI, VOB, VgV, ThürBO, BauGB;

- guten EDV-Kenntnissen;
- hoher Sozial- und Führungskompetenz sowie Fähigkeit zur 

Mitarbeitermotivation;
- aufgabenorientierte und eigenverantwortliche Arbeitswei-

se sowie hohe Belastbarkeit;
- hohes Maß an Organisations- und Durchsetzungsvermö-

gen;
- Verhandlungsgeschick im Umgang mit Behörden und In-

stitutionen;
- der Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an Sitzungen 

und Terminen auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten.

Zusätzlich zu den vorab genannten Kriterien ist ein Führer-
schein Klasse B erforderlich.

Wir bieten Ihnen:
- eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit in 

einem vielseitigen und interessanten Aufgabengebiet;
- flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer Gleitzeitregelung;
- eine Vergütung nach Entgeltgruppe E 11;
- Fortbildungsmöglichkeiten;
- gemäß § 31 TVÖD ist vorgesehen, die Funktion der Amts-

leitung für einen Zeitraum von 2 Jahren zur Probe zu über-
tragen (eine anschließende Übernahme in ein unbefriste-
tes Beschäftigungsverhältnis wird angestrebt).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla-
gen im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bewer-
bung AL Bauverwaltung“ bis zum 14.03.2019. Bitte senden Sie 
Ihre Unterlagen an:

Gemeinde Geratal
Beauftragter
Herr David Atzrott
An der Glashütte 3
99330 Geratal OT Gräfenroda

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) finden bei gleicher 
Eignung bevorzugt Berücksichtigung.

Mit der Einreichung der Bewerbung erteilen Sie der Gemein-
deverwaltung Geratal ausdrücklich die Zustimmung, Ihre an 
uns übermittelten personenbezogenen Daten durch hierfür be-
fugte Personen zum Zweck des Stellenbesetzungsverfahrens 
gemäß EU-DSGVO zu erfassen und zu nutzen. Des Weiteren 
werden aus den Bewerbungsunterlagen das Bewerbungs-
schreiben, der Lebenslauf, die Zeugnisse, Zertifikate, Nach-
weis über eine Schwerbehinderung etc. erfasst.
Die Gemeindeverwaltung versichert, dass nur der interne Per-
sonenkreis, der unmittelbar in das Stellenbesetzungsverfahren 
einbezogen ist, Kenntnisse dieser Daten erhält. Eine darüber 
hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Wi-
derruf führt zum Ausschluss aus dem laufenden Verfahren. 
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der EU-DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungen, die nicht 
berücksichtigt wurden, ordnungsgemäß vernichtet.
Im Zusammenhang mit der Bewerbung anfallende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden.

gez.
David Atzrott
Beauftragter
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Planauszug mit Lage der Ergänzungsflächen:

Ergänzungsfläche E 1:

Auszug aus dem Satzungsentwurf, Stand Oktober 2018; ohne 
Maßstab

Ergänzungsflächen E 2 und E 3:

Auszug aus dem Satzungsentwurf, Stand Oktober 2018; ohne 
Maßstab

Ergänzungsfläche E 4:

Auszug aus dem Satzungsentwurf, Stand Oktober 2018; ohne 
Maßstab
Beteiligung der Öffentlichkeit:
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit Be-
gründung, in der Fassung vom Oktober 2018, wird gemäß § 3 
(2) BauGB

vom 18.03.2019 bis einschließlich 18.04.2019

Stellenausschreibung
In der kommunalen Kindertagesstätte der Gemeinde Geratal 
ist ab sofort eine Teilzeitstelle (30 Stunden) eines/r staatlich 
anerkannten Erziehers/in zu besetzen.
Gesucht wird eine pädagogische Fachkraft mit Engagement, 
Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit sowie der Fähig-
keit, selbstständig und umsichtig mit Kindern verschiedener 
Altersgruppen zu arbeiten.
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des 
TVöD.

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie bitte Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bis zum 31.03.2019 an die

Gemeinde Geratal
-Personalverwaltung-
An der Glashütte 3

99330 Geratal OT Gräfenroda.

Sofern zum Zeitpunkt der Einreichung der Bewerbungsunter-
lagen noch kein Führungszeugnis beigefügt werden konnte, 
ist dies auf Verlangen der Gemeinde Geratal im weiteren 
Auswahlverfahren vorzulegen.

Die Bewerbungsunterlagen bleiben bei der Gemeinde Ge-
ratal und werden nicht zurückgesandt. Nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsun-
terlagen nicht berücksichtigter Bewerber/innen nach 4 Wo-
chen (soweit diese während dieser Zeit zu den allgemeinen 
Sprechzeiten der Verwaltung nicht abgeholt wurden) vernich-
tet.
Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen ist ein adres-
sierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beizufü-
gen. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet.

gez. David Atzrott
Beauftragter Gemeinde Geratal

Bekanntmachung der Gemeinde Geratal

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs  
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  

gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB

Verfahren gemäß § 3 (2) BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Gossel hat am 04.12.2018 in 
öffentlicher Sitzung den Entwurf der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 
(BauGB) öffentlich auszulegen.
Für den Planbereich ist der Satzungsentwurf vom Oktober 2018 
maßgebend (Planzeichnung, Begründung).

Anlass der Planung:
Die Aufstellung der Satzung soll zum einen die Abgrenzung des 
Innen- und Außenbereichs klar regeln und zum anderen zur 
Schaffung von Baurecht einzelne Außenbereichsflächen in den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbeziehen.
Die Gemeinde ist auf diese Weise bemüht, für bereits erschlos-
sene Grundstücke schnell Baurecht zu schaffen und so Bauwilli-
gen aus der Gemeinde günstige Bauplätze anzubieten bzw. eine 
Bebauung auf dem eigenen Grundstück zu ermöglichen.
Die Außenbereichsflächen, die mit der Satzung in den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden sollen, um-
fassen folgende Flurstücke:

Ergänzungsflächen:

E 1: Flur 1; Flurstücke 918
E 2: Flur 1: Flurstücke 885 und 888 (jeweils nur teilweise)
E 3: Flur 3: Flurstück 404 (teilweise)
E 4: Flur 1: Flurstücke 178/1, Flur 3: 158, 30/1, 30, 29, 16 und 

15 (jeweils teilweise)
Die Lage der Flächen ist in der Anlage dargestellt.
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in der Gemeinde Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Geratal / OT 
Gräfenroda in den Räumen des Bauamtes (Zimmer 34 und 35) 
während der allgemeinen Dienstzeiten
Montag von 09:00 - 11:00 Uhr u. 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag von 09:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 - 11:00 Uhr u. 13:00 - 15:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 - 11:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht ausgelegt.

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Website der Gemeinde 
Geratal abrufbar:
http://www.gemeinde-geratal.de/bekanntmachung

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:
Die berührten Träger öffentlicher Belange werden angeschrieben 
und erhalten innerhalb einer angemessenen Frist die Möglichkeit 
zur Abgabe einer Stellungnahme (gemäß § 4 (2) BauGB).
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Umweltbericht sind 
nicht erforderlich.

Gräfenroda, den 26.02.2019
David Atzrott - Beauftragter Gemeinde Geratal

Bauleistung nach VOB -  
Information nach § 19Abs. 5 VOB/A

Auftraggeber: Gemeinde Geratal
Anschrift: An der Glashütte 3, 

99330 Geratal OT Gräfenroda
Tel.: 036205/933-0
Fax: 036205/933-33
E-Mail: info@gemeinde-geratal.de

Auftragsgegenstand:
Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Ortsdurchfahrten der 
Bundesstraße B 88 und der Landstraße L 2149 auf hocheffizi-
ente LED-Technik, Gemeinde Geratal, 1. Bauabschnitt 2018/19

Ort der Ausführung:
99330 Geratal OT Gräfenroda, Ilm-Kreis

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:
Demontage und Entsorgung von 127 alten Leuchtkörpern der 
Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Geratal, OT Gräfenroda
Montage von 127 neuen hocheffizienten Leuchtkörpern der Stra-
ßenbeleuchtung in der Gemeinde Geratal, OT Gräfenroda
Demontage und Montage von 33 Leuchtkörpern, aufgrund des 
Austausches von Leuchtkörpern in der Gemeinde Geratal, OT 
Gräfenroda

Submissionstermin:
29.03.2019, 10:00 Uhr

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:
22.04.2019 bis 23.08.2019

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Geratal

Sonstige Mitteilungen

Evang.-Luth. Pfarramt Gräfenroda - Geschwenda

Gottesdienste und Veranstaltungen

Tel. 036205/ 76468
kirchegraefenrodageschwenda@outlook.de

10.03.2019 09.00 Uhr Gottesdienst
St. Johannis Liebenstein

10.30 Uhr Gottesdienst
Gräfenroda, Gemeinderaum

17.03.2019 10.00 Uhr Regionaler Familien-Gottesdienst
Geschwenda

10.30 Uhr Gottesdienst Frankenhain
Gemeinderaum

24.03.2019 09.00 Uhr Gottesdienst
St. Johannis Liebenstein

10.30 Uhr Gottesdienst
Gräfenroda Gemeinderaum

Gottesdienst in Gossel 10.03.2019 um 10.30 Uhr
Seniorenkreis Gräfenroda 19.03.19 um 14.00 Uhr

Gräfenroda, Gemeinderaum
Jahresempfang Johann Peter Kellner Gesellschaft am 21.03.2019 
um 19.00 Uhr im Gemeinderaum Gräfenroda.
Pfadfinder 16.03.2019 um 14.00 Uhr

in Geschwenda.
project 5.6 21.03.2019 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Gemeindehaus Frankenhain

Für aktuelle Änderungen bitten wir die Aushänge zu beachten.
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Ortsteil Gräfenroda

Veranstaltungen

Veranstaltungstermine 2019 Ortsteil Gräfenroda

Datum Zeit Veranstaltung Ort / Treffpunkt Veranstalter
März
06.03.19 Frauentagsfeier AWO Rheumaliga
15.03.19 15:00 Eröffnung Ausstellung 100 Jahre 

Anschluß Dörrberg an Gräfenroda
Heimatmuseum Heimatverein

21.03.19 19:00 Empfang J.-P. Kellner Kirche Kirchgemeinde
23.03.19 Arbeitseinsatz Burglehne Gräfenrodaer Jungs

Heimatverein
April
03.04.19 Lesung AWO Rheumaliga
08.-11.04.19 Woche des Lesens Grundschule Grundschule
14.04.19 16:00 Passionskonzert Kirche Kirchgemeinde
21.04.19 Osterrätselfahrt Parkplatz Schröders Imker-

Laden
ADAC

27.04.19 09:00 Umwelttag Lindenplatz Jagdgenossenschaft/Gemeinde
30.04.19 Maibaumsetzen

Tanz in den Mai
Gerätehaus FFW FFW/FFW-Verein

Mai
03.05.19 Bekleidungsverkauf Residenz Rosental Pro Seniore
04.05.19 Apfelblütenfest Riedsbrücke Gräfenrodaer Jungs
04.05.19 Jugendweihe Festhalle Ilmenau Jugendweihe Plus e.V.
08.05.19 Lesung Gesunde Ernährung AWO Rheumaliga
24.05.19 Ü60-Party Residenz Rosental Pro Seniore
25.05.19 Jugendweihe Stadthalle Arnstadt Jugendweihe Plus e.V.
26.05.19 Konfirmation
Juni
01.06.19 Kindertagsfeier mit Eismann Grundschule
06.06.19 Spielenachmittag AWO Rheumaliga
10.06.19 Jubelkonfirmation Kirche Kirchgemeinde
14.06.19 Fest der Vereine Turnhalle SV 90/Gemeinde
15.06.19 Saisonabschluss FSV Sportplatz FSV
17.-19.06.19 Zirkusprojekt Wiese hinter der FFW Grundschule
22.-23.06.19 Norddeutsche Trialmeisterschaft Holzhandel Becker MC Gräfenroda e. V. im ADAC
30.06.19 Inlinerwettkampf Freifläche hinter der FFW SV 90
Juli
06.07.19 DUO-Cup Sportpark Alte Lache FSV
10.07.19 Rosenfest Residenz Rosental Pro Seniore
13.07.19 Kirmes Cup Sportpark Alte Lache Fußballförderverein
28.07.19 Kaninchenausstellung J.-P.-Kellner-Platz Kaninchenzuchtverein T250
August
03.08.19 Marktfest Residenz Rosental Pro Seniore
10./11.08.19 Thüringer Steinhebermeisterschaft

Heimat- und Zwergenfest
J.-P.-Kellner-Platz Gemeinde/Heimatverein/SV 90 

Gewichtheben
17.08.19 Schuleinführung Turnhalle Grundschule
23.-25.08.19 150 Jahre Feuerwehr/

Live-Band City/
Festumzug

Festplatz Alte Lache/
Gerätehaus FFW

Gemeinde/FFW

September
14.09.19 40. Flößgrabenlauf SV 90
18.09.19 Oktoberfest Residenz Rosental Pro Seniore
Oktober
03.10.19 Kammberg Gottesdienst Kammberg-Glöckchen Kirchgemeinde/Gräfenrodaer Jungs
04.10.19 Kirmesdisco Alte Lache Fußballförderverein
05.10.19 Kirmestanz Alte Lache Fußballförderverein
09.10.19 Kegelnachmittag Kegelbahn Rheumaliga
November
07.11.19 Vortrag AWO Rheumaliga
11.11.19 17:00 Martinsgottesdienst/Umzug Kirche Kirchgemeinde/Evang. Kindergar-

ten
25.11.19 10:00 Bekleidungsverkauf Residenz Rosental Pro Seniore
30.11.19 Adventsauftakt Kindergarten Zwergenland Förderverein Kindergarten Zwer-

genland
30.11.19 Adventsausstellung Modellbahn Hinter der Ambulanz Verein für Historische Technik und 

Eisenbahngeschichte
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Dezember
01.12.19 Adventsausstellung Modellbahn Hinter der Ambulanz Verein für Historische Technik und 

Eisenbahngeschichte
01.12.19 16:00 Adventsmusik Kirche Kirchgemeinde
04.12.19 Weihnachtsfeier AWO Rheumaliga
07.12.19 16:00 Weihnachtskonzert Kirche Gemeinschaftsschule
14.12.19 Weihnachtsmarkt Verein Partnerschaft Gräfenroda/

Vouziers
Heimatverein

14./15.12.19 Kreisrassegeflügelausstellung (110 
Jahre Jubiläumsschau)

Ausstellungshalle am Bauhof 
Geschwenda

RGZV Gräfenroda und Umgebung

22.12.19 18:00 Turmblasen Kirche

Sonstige Mitteilungen

Ortschronist gesucht!
Der Heimatverein e.V. Gräfenroda benötigt Unterstützung für 
die Fortführung der Ortschronik. Gesucht wird jemand mit 
Heimatliebe, der gern das Leben und Treiben in unserem 
Ort verfolgt und dokumentieren möchte. Die Aufgabe eines 
Ortschronisten ist vor allem, heimatkundliche, orts- und re-
gionalhistorische Ereignisse schriftlich und fotografisch fest-
zuhalten und die Schätze der Ortsgeschichte zu sammeln 
und zu bewahren sowie kontinuierlich Bericht zu erstatten 
aus dem Geschehen des Heimatvereins und des Ortes ge-
genüber der Allgemeinheit und für Publikationen wie z.B. im 
Amtsblatt. Hierbei wäre auch die Zusammenarbeit in einem 
Ortschronisten-Team vorstellbar. Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger mit Zeit und Freude am Geschehen in Gräfen-
roda und mit Talent zum Schreiben können sich gern bei der 
Vorstandvorsitzenden Karola Eschrich bewerben für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit. (karola-eschrich@t-online.de)

100 Jahre Anschluß Dörrberg an Gräfenroda 
1919 - 2019

Ausstellung

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Vereinigung von 
Dörrberg und Gräfenroda findet im Heimatmuseum Gräfenroda 
- Ausstellungen zur Orts- und Industriegeschichte - eine Son-
derausstellung statt. Gezeigt werden Bilder und Dokumente aus 
jener Zeit.
Die Ausstellung wird am Freitag den 15. März 2019 um 15:00 
Uhr eröffnet.
Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen bzw. können 
diese auch jeweils Montag und Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr 
besichtigen.

Heimatverein Gräfenroda e.V.

August Trinius –  
„der Wanderer durch den Thüringer Wald“

31. Juli 1851 bis 02. April 1919

„Thüringen ist ein schönes 
Land … Fröhliche Wander-
schaft und frohes Wiederse-
hen.“ August Trinius 1886
(Quelle: Verlag Rockstuhl, Band 
1-1886-Vorwort, 2012)
Der Wanderschriftsteller wur-
de 1851 in Schkeudiz geboren. 
Sein eigentlicher Name war Carl 
Freiherr von Küster. Bereits in 
jungen Jahren veröffentlichte er 
in der Berliner Zeitung Reisebe-
richte über Berlin und die Mark 
Brandenburg. Seit 1883 arbei-
tete er als Schriftsteller. Immer 
wieder veröffentlichte er neben 

anderen Schriften auch Reiseberichte, so z.B. die „Märkischen 
Streifzüge“ von 1884, 1885 und 1887. Das „Thüringer Wander-
buch“ erschien in 8 Bänden von 1886 bis 1902. Im ersten Band 
von 1886 beschreibt August Trinius Wanderwege in der Umge-
bung von Gräfenroda, so z.B. Liebenstein: Frankenhain-Gissel-
grund; von Geschwenda bis Manebach: Geschwenda. Arlesberg. 
Jüchnitzgrund. Mönchhof, Marinquelle. Auch die unmittelbare 
Umgebung von Gräfenroda hat August Trinius erwandert und 
in seinem ersten Band „Thüringer Wanderbuch“ von 1886 be-
schrieben.

So oft er in Gräfenroda war, logierte er in der Apotheke (später 
„Alte Apotheke“) am Lindenplatz und startete von hier aus seine 
Wanderungen durch den Thüringer Wald.
„Hier in der Apotheke entstand mir der Plan Thüringen meine 
ganze Kraft zu widmen.“
(August Trinius)

In diesem Haus fand der Schriftsteller für ein paar Sommer (Mitte 
der 1850er Jahre) Rast und Unterschlupf. Der damalige Apothe-
ker Franz Colberg (Teilnehmer am Krieg 1870/71) war mit August 
Trinius befreundet.
1890 siedelte er nach Waltershausen über und lebte dort bis zu 
seinem Lebensende, am 02.04.1919. Insgesamt erschienen 30 
Publikationen über den Thüringer Wald. Besonders der Renn-
steig hatte es ihm angetan.
Noch heute erinnert ein Grabdenkmal auf dem Friedhof in Wal-
tershausen an den bekanntesten Reiseschriftsteller Deutsch-
lands, welches 1921 durch den „Bund des Thüringer Berg-, 
Burg- und Waldgemeinden“ enthüllt wurde.
(Quelle: August Trinius, Thüringer Wanderbuch, Bd.1-1886, Ver-
lag Rockstuhl, 2012)

August Trinius
„Hier habe ich Thüringen meine ganze Kraft gewidmet“ -

August Trinius (30.7.1851 - 2.4.1919)

in Gräfenroda und im Tal der Wilden Gera
Ob uns August Trinius in seinem achtbändigen Werk „Thüringer 
Wanderbuch“ landschaftlich und geschichtlich durch die Heimat 
führt, oder in seinen zahlreichen ernsten und heiteren Skizzen 
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seinem Buch „Vom eignen Haus und Leben“ geplaudert. Aus sei-
ner langjährigen Berliner Zeit (1863 - 1890) in der er die Schule 
absolvierte, seine kaufmännische Ausbildung erlangte und, aus 
jedoch noch unbestätigten Quellen, zum Teil an der Universität, 
zum Teil bei einer großen Berliner Firma als Buchhalter bezie-
hungswiese parallel an der renommierten „Vossischen Zeitung“ 
als Feuilletonist tätig war, stammt der großangelegte, reich illus-
trierte vierbändige Zyklus der Deutschen Einigungskriege und 
das Werk „Von Sedan bis zur Kaiserkrone“. Trinius durchstreifte 
bis zu seinem späteren Umzug nicht nur das Berliner und Märki-
sche Land äußerst intensiv, er war bis in die 90er Jahre des 19. 
Jahrhunderts in fast allen deutschen Regionen unterwegs. Der 
34jährige vermählte sich 1885 mit der Cottbusser Lehrersstoch-
ter Anna Netzker. Nach beruflichen Odysseus-und Kreuzfahrten 
durch Deutschland fand er endlich im Thüringischen Waltershau-
sen ein Zuhause. Dort hat er eine Fülle von Werken und Schriften 
verfasst, die leider heute zu den Seltenheiten auf dem Bücher-
markt gehören. Seine Wahlheimatstadt, die „Pforte zum Thürin-
ger Wald“, hatte Trinius schon mehrfach als Ausgangspunkt für 
seine Wanderfahrten gedient. In dem Städtchen, unweit vom In-
selsberg gelegen, erwarb er etwas Eigenes, ein Heim für sich 
und seine Familie. Das anfangs kleine Refugium in der Wasser-
gasse ließ er durch einen Anbau erweitern. Er „taufte“ es mit dem 
poetischen Namen „Siebenlinden“ und sagte von ihm: „Mein von 
Gärten und Wald umgränztes freundliches Thüringer Heim“.
Drei Kinder vollendeten das Familienglück. Hans der älteste 
Sohn, war Schüler des Philanthropins, der berühmten Salz-
mannschen Erziehungsanstalt in Schnepfenthal und später in 
der Landesschule Pforta. Er studierte Musik in Berlin-Charlotten-
burg und wurde Kapellmeister und Komponist. Als Musikdirek-
tor war er in Braunschweig und München tätig. Später war Hans 
Trinius Generalmusikdirektor in Dortmund. Werner, der zweite 
Sohn, ist im Alter von 12 verstorben. Diesen sehr schmerzlichen 
Verlust verarbeitete der Vater in seinem Werk „Jahresreigen“ und 
seine „Sommerfrische“ Gräfenroda bekommt in der Erzählung 
„Junge Liebe“ den fiktiven Ortsnamen „Wernersroda“. Ruth, die 
Tochter und jüngstes Kind, studierte ebenfalls Musik und wirkte 
in der Schnepfenthaler „Salzmannschule“ als Musiklehrerin; sie 
ist 1948 verstorben. Zehn Jahre früher und 20 Jahre nach ihrem 
Mann, 1938, wurde Ehefrau und Mutter Anna auf dem Walters-
häuser Friedhof begraben. Eine Tafel am Grabmal ehrt den Vater, 
die Mutter und die Tochter.
Streifzüge von der Mark Brandenburg bis zum Orient-Wan-
dersmann durch die Welt.
Wie erwähnt, befasste sich Trinius schon in seiner Berliner Zeit 
nebenbei mit literarischen Studien und der Schriftstellerei. In gro-
ßen Berliner Zeitungen schilderte er seine Ausflüge in die Umge-
bung der Preußischen Hauptstadt.
In seinem Debüt der Schriftstellerei, das fünfbändige Werk „Mär-
kische Streifzüge“, sind diese Wanderbilder der Mark Branden-
burg zusammengefaßt und haben sich seiner Zeit einen Ehren-
platz neben Theodor Fontanes berühmten „Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg“ erobert. Mit Fontane stand der gebürtige 
Sachse im Briefwechsel.
Sein Wahlspruch „Wandern heißt leben“ wurde schließlich im 
Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg zur Maxime einer Gene-
ration, Ströme der Jugendbewegung sahen in ihm sogar einen 
Vordenker. Band I seines Hauptwerkes „Das Thüringer Wander-
buch“ eignete Trinius dem damaligen Herzog Ernst II. von Sach-
sen - Coburg - Gotha zu. Er erhielt dafür neben dem Titel „Gehei-
mer Hofrat“ eine bescheidene Jahresrente, auf die er trotz seiner 
fleißigen Arbeit angewiesen war. Dieses Werk machte solche 
Furore, dass bereits sechs Jahre nach seinem Erscheinen Band 
1 und Band 2 in der zweiten Auflage erschienen. Im Vorwort er-
klärte der Autor. „In guten und in schlechten Tagen habe ich nur 
das Ziel gekannt: der Heimat dienen! Ihr wird bis zuletzt mein 
Herz schlagen.“ 1889 erschien das Buch „Der Rennstieg“ - eine 
Wanderung von der Werra bis zur Saale.
Im Tal der Wilden Gera - Sommerfrische Gräfenroda und 
Dörrberg. Kaum bekannt ist, dass der Thüringer Wandersmann 
in einem Thüringer Flecken, 40 Kilometer, von seinem Wohnort 
entfernt, seine „Sommerfrische“ fand. Dort hat er Thüringen sei-
ne ganze Kraft gewidmet, wie er einmal resümierte. Im zweiten 
Band seines honorigen Werkes „Thüringer Wanderbuch“ be-
schreibt er erlebte Momente in seiner zeitweiligen Heimat, wie 
„Als ich am Abend meiner Ankunft in Gräfenroda am Fenster der 
Apotheke lag und hinüber zu den grünen Fichtenhöhen schaute, 
deren Wipfel im Flimmer der untergehenden Sonne goldig auf-
leuchteten, da versammelten sich vor dem Hause die Jugend 

verrät, was er der Seele des Thüringer Landes und seiner Men-
schen ablauschte: Der Thüringer Wald, eine damals noch recht 
wenig erschlossene Wandergegend, hat ihn bewogen, seinen 
Entschluss reifen zu lassen, ihr eine fast lebenslange Würdigung 
zu widmen.

Als er am 2.4.1919 in Walters-
hausen verstarb, hinterließ er 
eine große Reihe wertvoller Bü-
cher; größer jedoch war die Zahl 
der Menschen, die in ihm den 
Erwecker und Gestalter von Hei-
matliebe verehrten. Man hat Tri-
nius den Ehrennamen „Thüringer 
Wandersmann“ beigelegt, doch 
hätte man ihm gleichermaßen 
den „Deutschen Wandersmann“ 
nennen können.
Über die Grenzen seines Heimat-
landes hinaus durchstreifte er die 

sowohl Nordischen Länder als auch die Schweiz, Italien, Por-
tugal. Vielleicht war sein Vorbild Johann Gottfried Seume, der 
Europa als Fußgänger bereiste und 1802 von Sachsen nach Ita-
lien und von dort über Frankreich nach Deutschland zurück wan-
derte. Dessen Erfahrungen in Zeiten der Spätaufklärung gipfeln 
in dem von ihm geprägten Motto „Vieles würde besser gehen, 
wenn man mehr ginge“.
Nichts anderes meint Trinius etwa 50 Jahre später mit der von 
ihm aufgesetzten Maxime „Wandern heißt leben“. Wenn Seume 
empfand „ Mir ist es oft recht wohl gewesen, wenn ich durch das 
Gothaische und Altenburgische ginge. Man sieht nirgends einen 
höheren Grade von Wohlstand. Es herrscht daselbst durchaus 
noch eine gewisse Bonhommie des Charakters. So oft ich dar-
in war; habe ich immer die reinste Hochachtung und Verehrung 
gegen den Herzog gefaßt. Um einen Fürsten zu sehen, braucht 
man nicht eben seine Schlösser zu besuchen. Seine Städte, Dör-
fer und Wege und Brücken geben die beste Bekanntschaft.“. so 
können diese Empfindungen gleichermaßen an die Triniusschen 
„skizzierten“ Wandererzählungen und Novellen gelehnt werden. 
Sie stellen unstreitbar gehaltvolle Zeugnisse einer für uns längst 
vergangenen Kaiserlichen Ära um die Wende zum Zwanzigsten 
Jahrhundert dar. Seine „literarischen Streifzüge“ sind keine von 
Wegdetails und endlosen Zahlenangaben überfrachtete, tro-
ckene Reiseführer. Sie stellen im Gegenteil reizvolle, charakte-
ristische Schilderungen der Landschaften und ihrer Bewohner, 
ihre Sitten und Gebräuche, ihrer Städte und ihrer romantisch-
geschichtlichen Stätten dar.
Ehrungen und Erinnerungen
In seiner Geburtstadt Schkeuditz trägt eine Straße seinen Na-
men, ebenso in Arnstadt und in seiner Wahlheimatstadt Wal-
tershausen.Dort wird die Grabstätte auf dem Friedhof in Ehren 
gehalten. Der rührige Waltershäuser Geschichtsverein sorgte in 
den vergangenen Jahren, jeweils aus Anlass von Jubiläen um 
August Trinius immer für ein ehrendes Erinnern an ihn, umgeben 
von einer interessierten breiten Öffentlichkeit. So wurde 1994 
seines 75. Todestages gedacht. Im Vorgarten des Ex-Trinius-
Anwesens in der Wassergasse, wo der Dichter von 1889 bis zu 
seinem Tode 1919 lebte, erinnert seitdem eine Gedenktafel an 
den berühmten Waltershäuser Bürger. Sein 150. Geburtstag ist 
als offizielles Wiedergründungsdatum des Bundes der Thüringer 
Berg-, Burg-und Waldgemeinden wiederum in die Geschichte 
eingegangen und wurde in Waltershausen iniziiert. Die Werbe-
schlagzeile „Thüringen - das grüne Herz Deutschlands“ hat ihre 
Wurzeln beim Heimatdichter. An zahlreichen Stellen im Thürin-
ger Wald ist heute das Andenken an ihn erhalten. Anerkennung 
und Ehrung erwiesen den Dichter bereits noch zu Lebzeiten 
die zahlreichen Berg-Burg-und Waldgemeinden. Wir finden bei-
spielsweise bei Ruhla den Trinius-Blick mit der gleichnamigen 
Quelle, bei Masserberg den Trinius-Stein und in Rennsteignähe 
die Trinius-Baude, den Trinius-Weg bei der Waltershäuser Fins-
teren Tanne-Wiese und die Trinius-Linde in Leutenberg an der 
Straße nach Wurzbach. In der Stadt Berkastel-Kues erfährt er 
Ehrung mit einer Gedenktafel unterhalb des Schlosses Landshut 
sowie einer Straßenbenennung. Der Verband der Weinhändler 
an der Mosel stiftete ihm nach Erscheinen des Moselbuches 
der edelsten Spitzengewächse – eine besondere Gabe, die den 
Dichter hoch erfreute.
August Trinius wurde am 31. Juli 1851 in Schkeuditz bei Leipzig 
geboren. Über seine gelebte Jugendzeit in Erfurt hat er später in 



Geratal vom 08.03.2019 - 25 - Nr. 5/2019

Holzpreise und Kartoffelernte zu besprechen oder wohl auch die 
„Dorfzeitung“ aus Hildburghausen langsam durchzustudieren. 
Dem Schlangenlauf der Lütsche aufwärts folgend, wendet sich 
der Berg rechts im Bogen von der Hauptstraße ab, so daß die 
Kolonie Dörrberg mit dem prächtigen Eingange zum Dörrberger 
Grund bald hinter uns liegt und, rückwärts gewandt, wie ein von 
Rüstern und Tannen eingerahmtes Bild uns noch einmal grüßt.
Zwei Freunde auf Reisen zu Fuß und mit der Eisenbahn. 
Der eine war in erster Linie ein Wandersmann und warmher-
ziger Lyriker; er hat mit voller, manchmal wohl mit etwas über-
schwänglicher Begeisterung und im Geist seiner Zeit, mit Feder, 
Tinte und Papier das beschrieben, was er erlebte. Der andere 
war Maler. Seine Werkzeuge waren Stift, Pinsel, Farbenpalette 
und Zeichenblock. Beide hatten etwas Gemeinsames: Die Liebe 
zu ihrer Stadt, zu ihrer Heimat und einige Portionen geschulter 
Beobachtungsgaben, mit Wort und Bild Natur, Menschen und 
Erlebnisse mit besonderer Lebendigkeit und einer gewissen 
individuellen Art von Vorliebe festzuhalten. Das hat sie verbun-
den, das hat sie bewogen, auf Reisen zu gehen, das hat sie 
inspiriert zu notieren und zu skizizeren, wie hier zu lesen und 
zu sehen: Trinius schreibt im „Deutschen Familienbuch„Illustrirte 
Welt“ 1893 „Noch höher, aber viel origineller und zum Teil auch 
wirklich künstlerisch möchte ich die Thonfiguren-Industrie an-
schlagen. Als Säulenheiligen und Begründer dieser Kunstindus-
trie verehren die im Thüringer Walde vorhandenen Fabriken von 
Thonfiguren den heimgegangenen Dornheim, der der allerers-
ten Fabrik „Dornheim, Koch und Fischer“ verbunden mit einer 
großen Porzellanfabrik, noch immer Würde und Ansehen mit 
Recht verleiht. Der Ruf des tüchtigen Thierformers und Malers 
drang in immer mehr Kreise empor; unter Dornheims Führung 
und Leitung entstand eine kleine begeisterte Schar von Model-
leuren und Malern, die heute zum Teil selbständig geworden sind 
und iunzwischen auch für neu aufgethane Fabriken arbeiten. So 
auch für Rudi Lindner in Waltershausen. Ferner trifft man die-
se kunstvollen Erzeugnisse der Thüringer Thonfigurenindustrie 
in den weit ausgedehnten Park-und Gartenanlagen an, bald als 
Storch über die Wiesen schreitend, bald als Haus-oder Waldtier 
den Vorübergehenden täuschend in ihrer lebenswahren Haltung. 
Heute prangt im Giebelfelde wohl jeden Forsthause ein schmu-
cker Hirschkopf mit dunkelglänzenden Augen.“ Detailgetreue 
Erzählungen mit Handlungen zu meist aus dem Leben und Trei-
ben seiner Thüringer Landsleute stellen unterhaltsame und von 
feinem Humor gekennzeichnete Alltagsgeschichten dar. „Greift 
nur hinein ins volle Menschenleben“.- dieses Dichterwort hat ihn 
bei der Auswahl seiner Stoffe stets geleitet. Die zeitgebundenen 
Novellen des Dichters sind in Vergessenheit geraten. Nur die 
„Lerchenthaler Geschichten“ haben für Waltershausen noch In-
teresse. In ihnen sind Stadtbegebenheiten mit Humor, Laune und 
Satire behandelt. Der Friseur von Trinius lieferte ihm den Stoff, 
indem er beim täglichen Rasieren in dessen Studierzimmer den 
neuesten Tratsch und Klatsch berichtete. Diese Geschichten, 
die stadtbekannte Persönlichkeiten natürlich bloßstellten und 
die auch noch schwarz auf weiß geschrieben stehen, hat man 
August schwer verübelt. Diese offentsichtliche Gesellschaftskritik 
mit Namen und Adresse war natürlich ein Afront gegen jeden, 
putativ, braven Bürger!
Für die Jugend! Ab 1910, begann der 59jährige gezielt mit dem 
Verfassen einer Reihe von Jugendbüchern. Sie sollten einer he-
ranwachsenden Generation zugänglich gemacht werden. Worte 
aus dem Vorwort zu „ Frohe Wanderfahrten“ drücken die huma-
nistischen und auch christlichen Ideale des Älteren aus: „Du 
kannst lernen auf Schritt und Tritt. Es sei dir nichts zu gering am 
Wege, deine Kenntnisse zu bereichern mit den mannigfachsten 
Bildern und Eindrücken deine Seele zu füllen. Wandern macht 
frei, stark und froh. Es weitet deine Sinne und vertieft dir das Ge-
müt. Nur musst du jede Stunde dein Herz weit, weit aufmachen, 
Dann kehrst du heim als ein anderer, einen Reichtum in dir tra-
gend, von dem du zehren und verschenken kannst. Im Wandern 
erringst du dir ein frohes und reines Glück, das dir niemand rau-
ben kann, dessen Erinnerungen dich treu begleiten. Wer seine 
Heimat kennt, wer sie erwandert hat, der wird sie fortan doppelt 
lieben.“
Gräfenroda ehrt August Trinius, seinen berühmten Gast des 
Ortes vergangener Tage, mit der Herausgabe einer Schrift zum 
100. Todesjahr sowie einer Gedenktafel unweit des Ortes seiner 
Sommerfrische im Herbst 2019.

Rotraut Greßler

von Gräfenroda, die Buben in blauen Kitteln die Mädchen in blau-
en Röcken, alle aber mit Blaubeeren tiefgefärbten, blauen Mäul-
chen und angefasst, im Kreise drehend sangen sie. Gräfenroda 
genießt einen doppelten Vorzug. Die nächste Nähe des Hochge-
birges, dessen grüne Häupter über die Straßen schauen, macht 
das stattliche Dorf mit seinen von Fichten bestandenen Talhöhen 
zu einem erquickenden Luftkurort, während die Breite seines 
Tales, die von goldig schimmernden Weizenfeldern bedeckten, 
windumsungenden Hochebenen zugleich das Beengende der 
Walddörfer nehmen, und Auge und Sinn weiten Spielraum ge-
währen, über das Land bis zu dem Dome Erfurts und dem Re-
sidenzschloße zu Gotha hinzuschweifen. Und wie sich Gebirge 
und Hügellandschaft die Hände reichen, so mischt sich auch hier 
der Duft der Wiesen im Grunde mit dem würzigen Hauche, wel-
chen die dunklen Fichten und Tannenhöhen stärkend ausströ-
men. Das gothaische Dorf Gräfenroda, mehr als 2600 Seelen 
fassend, auf der Grenze von Gotha und Sondershausen gele-
gen, ist ein langgestreckter Ort, durch dessen Straßen die Wilde 
Gera plätschernd läuft, hier eine Mühle treibt, dort über ein Wehr 
blitzend schäumt, an alle Türen schelmisch klopft und den Enten, 
Gänsen, Buben und Mädchen sommerlang ein Tummelplatz ist, 
barfuß darin herumtanzen. bis zu den Dachgiebel und rauscht 
den Morgen und Abendgruß in mein Fenster hinein. […]
„Meine Apotheke ist ein Stück Poesie. Auf dem von Holz-
balkonen umzogenen Hofe flattern und girren seltene Tauben, 
zwischen Gläsern, Trichtern und Retorten blüht eine Fülle köst-
lichster Rosen. Vor meinem Fenster, zwischen Dorf und Wald, 
auf halber Berglehne, windet die neue Hochbahn sich über die 
Felsen, Viadukte, durch Wiesen und Forsten hindurch. Die Stei-
gung dieser Schienenbahn, eins zu fünfzig, ist außerordentlich. 
bei Arnstädter Felsenkeller-Bier mit Scharfsinn und Vaterlands-
liebe gelenkt. […] Seit jenen Tagen, da ich in der Apotheke zu 
Gräfenroda für ein paar Sommer monatelang Rast und Unter-
schlupf mit meiner jungen Lebensgefährtin suchte, ist ein Viertel-
jahrhundert verflossen.

Hier in der Apotheke erstand mir der Plan, Thüringen meine bes-
te Kraft zu widmen. Das erste Kapitel des „Wanderbuches“, das 
hinaus in die Welt flatterte, war diesem bergeingesäumten Orte 
gewidmet. Und wenn ich jetzt ab und zu ihm niedersteige, durch 
seine Gassen sinnend wandele, hinüber zum traulichen Dörrber-
ger Hammer: dann stehen wieder Gestalten auf und wandeln 
grüßend neben mir mit stillen, freundlichen Augen. Dann bin ich 
wieder daheim wie ehedem.“
Der Wandersmann im Tal der Wilden Gera. „Wenn man von 
Gräfenroda die Straße nach dem Dörrberger Grunde einschlägt, 
erreicht man bald hinter der Herrenmühle, am Ausgange des Or-
tes, eine äußerst malerische, von hohen Bäumen und dichtem 
Gebüsch grün umrahmte kleine Kolonie, welche in dem Winkel 
einer hier ausmündenden Enklave des schwarzburg-sonders-
häuser Ländchen das trauliche Gehöft des Oberförsters, die 
Schwarzburger Mühle, sowie die schlichte Kärrnerschenke „Zum 
Waldsberg“ umfaßt. In dem Forsthause wohnte lange Jahre der 
durch die Anpflanzung des Waldsberges bekannt gewordene 
biedere Forstmeister Winter mit seiner trefflichen Gattin, inmitten 
eines schönen Kreises blühender Töchter und wackerer Söhne. 
Die muntere Lütsche flüstert unter tiefhangendem Gezweig an 
den Gärten und Häusern entlang und fällt in hohem Bogen von 
dem Steingeröll rauschend nieder. In das Kreischen der Sägen, 
Hämmern der Zimmerleute mischt sich das Gackern des Hüh-
nervolkes und Knallen der Kärrnerpeitschen, deren Inhaber mit 
nur seltenen Ausnahmen für ein Viertelstündchen hier Rast ma-
chen, um an den Brettertischen neben allerlei fahrendem Volk 
bei einem Glase Bier Wetter und Weltgeschichte zu begutachten, 
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Vereine und Verbände

Liederkranz Geraberg
Die Vernunft kann nur reden. Es ist die Liebe, die singt. 
(Joseph de Maistre)

Wir freuen uns auf neue Sänger, gern auch aus anderen Ge-
meinden des Geratals, welche mit uns gemeinsam singen möch-
ten. Wir treffen uns regelmäßig zu unten genannten Probenzei-
ten im Proberaum der ehemaligen Schieferschule in Geraberg.

Großer Chor: montags um 19.30 Uhr
007-Chor: nächste Proben am Mittwoch, den 20.03.

und 06.04.19 um 19.30 Uhr

Veranstaltungen

Veranstaltungsplan  
des Frauen- und Familienzentrum
gefördert durch den Europäischen Sozialfond

11.03.2019 - 15.03.2019

Dienstag, 12.03.2019
Feierstunde Frauentag

Treffpunkt: 13.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Mittwoch, 13.03.2019
Rentnertreff

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Anglerheim, Geraberg
Krabbelgruppe

Treffpunkt: ab 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Ortsteil Geraberg

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Geratal,  
Kleinbreitenbach, Plaue und Rippersroda
Pfarramt, Plan 11
98716 Geraberg
E-Mail: geratal@kirche-arnstadt-ilmenau.de
Pfarrer Kersten Spantig: 03677 / 466762

Anliegen in Sachen Kinder- und Jugendarbeit:
Frau C. Riekehr tel. unter 0157 / 56333488

Anliegen in Sachen kirchgemeindlicher Verwaltung:
Frau B. Carls tel. unter 03677/466762
dienstags und donnerstags ist das Büro jeweils von 09:00 - 12:00 
Uhr im Kirchgemeindezentrum Geraberg geöffnet.

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 10.03.2019
Gottesdienst

10:00 Martinroda

Sonntag, 17.03.2019
Gottesdienste

10:00
10:00
14:00

Plaue
Geraberg
Angelroda

Sonntag, 24.03.2019
Gottesdienste

10:00
14:30

Elgersburg
Rippersroda

Angebote für Kinder

Krabbelkreis für Säuglinge und Kleinkinder
donnerstags von 10:00 - 11:00 Uhr im Geraberger Pfarrhaus

Mini-Club (für Kinder von 2 bis 6 Jahren)
mittwochs von 16:15 - 17:15 Uhr im Geraberger Pfarrhaus

Kinderstunde (für Kinder von 6 bis 10 Jahren)
in Geraberg:
abwechselnd montags und freitags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Wir laden zu folgenden Terminen ein:
Freitag, 15.03.; Montag 18.03.; Freitag 29.03.
Die Kinder werden vom Schulbus abgeholt.
in Plaue:
freitags 14:00 bis 15:00 Uhr

Seniorenkreise

Elgersburg: jeden 3. Mittwoch im Monat um 14:30 Uhr
Geraberg: 14-tägig Donnerstag 14:30 Uhr

Chöre in der Gemeinde:

Chor Melodiata in Geraberg: nach Vereinbarung
Kirchenchor in Angelroda: dienstags 19:00 Uhr

Bankverbindung 
der Ev.- Luth. Kirchgemeinde Geratal

Sparkasse Arnstadt – Ilmenau
BIC: HELADEF1ILK
IBAN: DE97840510101140002593
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Ortsteil Liebenstein

Veranstaltungen

Jagdgenossenschaft Liebenstein

Bekanntmachung der Einladung

Hiermit möchten wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Lie-
benstein zu unserer JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

am DONNERSTAG, den 28.03.2019
um 19 UHR, in der GASTSTÄTTE „Gerichtslaube“

herzlich einladen.

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung
2. Zustimmung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018/2019
4. Kassen- und Revisionsbericht 2018/2019
5. Diskussion mit anschließender Entlastung des Vorstandes
6. Beschlussfassung zur Auszahlung des Reinertrages 

2018/2019
7. Vorstellung des Haushaltplanes 2019/2020
8. Beratung und Beschlussfassung über die künftige Eigen-

ständigkeit der Jagdgenossenschaft Liebenstein
9. Beschlussfassung über die Art der Jagdnutzung des Jagdbe-

zirkes I - Verpachtung -
10. Beschluss über die Art der Verpachtung - Freihändige Ver-

gabe -
11. Beschluss über die Pachtbedingungen
12. Schriftliche Erteilung des Zuschlages an die Pächter
13. Sonstiges

Joachim Anton
Vorsteher

Ortsteil Frankenhain

Sonstige Mitteilungen

Rennsteig-Ticket für Gäste in Frankenhain – 
Jetzt mit noch größerem Geltungsbereich
Seit dem Jahr 2015 können Urlauber und Gäste im Biosphären-
reservat „Thüringer Wald“, zu dem auch Frankenhain gehört, 
mit ihrer Gästekarte auf ausgewählten Strecken kostenlos Bus 
und Bahn fahren. Die Gästekarte, die die Übernachtungsgäste 
mit der Zahlung des Kurbeitrages erhalten, ist gleichzeitig das 
Rennsteig-Ticket, das die kostenlose Nutzung des ÖPNV in der 
Ferienregion ermöglicht. Der Gültigkeitsbereich des Rennsteig-
Tickets konnte jedes Jahr erweitert werden, so dass den Urlau-
bern immer mehr Möglichkeiten zur kostenlosen Nutzung von 
Bus und Bahn geboten werden. Seit Januar 2019 kommen auch 
Gäste aus der Region Schwarzatal in den Genuss des Renn-
steig-Tickets. Ebenso konnte die Region Saalfeld / Rudolstadt 
integriert werden, so dass die Urlauber mit der Gästekarte auch 
die Saalfelder Feengrotten erreichen können.
Für die Urlauber in Frankenhain gibt es jetzt wesentlich mehr 
Möglichkeiten, das Rennsteig-Ticket zu nutzen. War es bisher nur 
auf wenigen ausgewiesenen Strecken gültig, so ist es jetzt durch 
die Erweiterung des Liniennetzes im gesamte Ilm-Kreis gültig, 
auch der Stadtverkehr Ilmenau ist eingeschlossen. Die bereits 
bestehende Buslinie von Frankenhain zur Schmücke ist nach wie 
vor im Gültigkeitsbereich. Von hier aus kann der Gast Anschluss-
linien entlang des Rennsteigs kostenfrei nutzen. Es besteht nun 
auch die Möglichkeit, mit der Bahn bis nach Erfurt und zurück zu 
fahren – alles kostenfrei mit dem Rennsteig-Ticket!

Donnerstag, 14.03.2019
Arbeitslosenfrühstück

Hilfe bei Fragen zu Anträgen und Behördenangelegenheiten
Treffpunkt: 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

18.03.2019 - 22.03.2019

Montag, 18.03.2019
Fahrt in die Avenida-Therme Hohenfelden

Wir bitten um Voranmeldung!
Treffpunkt: ab 09.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Dienstag, 19.03.2019
Kreatives Gestalten

Anleitungskurs für Häkeln und Stricken
Treffpunkt: 13.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Mittwoch, 20.03.2019
Rentnertreff

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Anglerheim, Geraberg

Donnerstag, 21.03.2019
Arbeitslosenfrühstück

Hilfe beim Erstellen von Bewerbungen
Treffpunkt: 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Möbelkammer Elgersburg
Tel. 03677 8929235

frauengruppe-geratal@gmx.de
Tel. 03677 8929233
Fax 03677 8929234

Ortsteil Geschwenda

Veranstaltungen

Jagdgenossenschaft Geschwenda

Einladung zur Versammlung

Sehr geehrte Jagdgenossen,
entsprechend der Festlegung des Jagdvorstandes lade ich Sie 
zur Versammlung der Jagdgenossenschaft am

Mittwoch, dem 20.03.2019 um 19:00 Uhr
in die Gaststätte „Thüringer Wald“

recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Diskussion
6. Entlastung des Jagdvorstandes
7. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages der jagdlichen 

Nutzung
8. Schlusswort

Mit freundlichen Grüßen
gez. Abendroth
Jagdvorsteher

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 13.03.2019

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 22.03.2019
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Die Mitnahme je eines Fahrrades, Kinderwagens, Gepäckstü-
ckes, Wintersportgerätes oder Hundes pro Person ist in Verbin-
dung mit einem Rennsteig-Ticket kostenfrei möglich.
Leider ist es jedoch bisher noch nicht gelungen, das Erholungs-
gebiet am Lütschestausee an den ÖPNV anzubinden, damit die 
Urlauber des Campingplatzes auch die Möglichkeit haben, ihr 
Rennsteig-Ticket sinnvoll zu nutzen. Obwohl es in den letzten 
Jahren von Frankenhain ausgehend viele Bestrebungen mit die-
sem Ziel gab, konnte noch nicht erreicht werden, dass eine Bus-
verbindung zum Lütschestausee geschaffen wurde.
Die meisten Feriengäste im Staatlich anerkannten Erholungsort 
Frankenhain hat der Campingplatz am Lütschestausee. Im Jahr 
2018 waren hier 22 000 Übernachtungen zu verzeichnen. Dazu 
kommen noch jährlich ca. 800 Dauercamper, für die es 150 Stell-
plätze gibt. Diese Urlauber hier können leider die Vorzüge des 
Rennsteig-Tickets aufgrund der fehlenden öffentlichen Verkehrs-
anbindung nicht oder nur eingeschränkt nutzen. Diese Urlauber, 
die das Rennsteig-Ticket mit der Entrichtung des Kurbeitrags 
erworben haben, sollten jedoch direkt von ihrer Unterkunft aus 
(Campingplatz) kostenlos Bus und Bahn fahren können.
Aufgrund der Vielzahl an Urlaubern am Lütschestausee, dazu 
kommen noch Tagestouristen und einheimische Besucher, die 
sich in den Sommermonaten in dem Erholungsgebiet aufhalten, 
wäre es sinnvoll und nutzbringend, zumindest in den Sommer-
monaten das Erholungsgebiet mit einem Linienbus möglichst 
mehrmals täglich anzufahren. Dann könnten alle Besucher am 
Lütschestausee entspannt anreisen, denn in der Saison reichen 
die Parkplätze für die Tagestouristen meist nicht aus.
Als Staatlich anerkannter Erholungsort ist Frankenhain bestrebt, 
seinen Urlaubern und Gästen einen angenehmen, erholsamen 
Aufenthalt zu ermöglichen. Es sollten in unserer Ferienregion 
alle Beteiligten, insbesondere die regionalen Verkehrsbetriebe 
darauf hinwirken, dass eine gute Verkehrsanbindung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln für die Urlauber, aber auch die Einwohner 
vorgehalten wird. Besonders am Lütschestausee ist es wichtig, 
eine Busanbindung zu schaffen. Weniger Verkehr im Erholungs-
gebiet bedeutet auch gleichzeitig eine größeren Erholungswert 
für die Gäste. Da der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für die Region ist und das Gebiet Lütschestausee im Focus der 
touristischen Entwicklung steht, sollte das Vorhaben, den Lüt-
schestausee an den ÖPNV anzuschließen, zeitnah umgesetzt 
werden.

Ingrid Kallenbach
Tourismusbüro Frankenhain
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Erst Palm Beach – jetzt zur Erding-Therme

Spaßbäder und Sportturniere kommen 
bei den Kindern in den Ferien immer gut 
an. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass zum Fußballturnier der Jugend-
einrichtungen, die Sporthalle in Grä-
fenroda gut gefüllt war und der Reise-
bus nach Nürnberg bzw. die Kleinbusse 
nach Rudolstadt ausgebucht waren.

Das Fußballturnier war diesmal bis 14 
Jahren ausgeschrieben, so dass die 
etwas älteren Jugendlichen die Versor-
gung und andere Aufgaben übernah-
men. 

Gewonnen hatte hier der Jugendclub 
Pörlitzer Höhe Ilmenau vor einer Ju-
gendeinrichtung aus Erfurt. Geratal-
jugendliche stellten 2 Teams, kamen 
auf den Plätzen 3 und 5 ein. Jede der 
8 Mannschaften bekam ein Preis, die 
ersten drei natürlich die begehrten 
Zwergenpokale, die von der Manufak-
tur in Gräfenroda gefertigt wurden. Die 
Einzelpreise bekamen Alex Füchsel 

Tür zu, es kann los gehen - die Doppelloopingrutsche im 
Palm Beach

Das Teilnehmerfeld zum Fußballturnier
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Unvergessliche Wintererlebnisse im Ferienhort 
der Grundschule „An der Burglehne“ in Gräfenroda
Unsere Schulkinder haben nun die 1. Hälfte des Schuljahres geschafft. Sie konnten ihre Zeugnisse 
begutachten und in den Winterferien neue Kraft für das 2. Halbjahr sammeln.

Im Grundschulhort wurden dazu vielfältige Aktivitäten angeboten. Vom Spielzeugtag über Sportspiele 
in der Turnhalle bis hin zum Basteln von Winterdeko war für alle Interessen etwas dabei. Highlights 
waren unser Besuch in der Ilmenauer Eishalle und die Wildfütterung unserer heimischen Waldtiere. 
Mit Beuteln und Rucksäcken bepackt, machten wir uns auf den Weg zur regionalen Futterkrippe am 
Waldsberg. Im Herbst sammelten wir dafür fleißig Kastanien. Nun kann der nächste Schnee kommen. 
Unsere Tiere sind gut versorgt und wir können dann wieder Schneemänner bauen und Schlitten fahren.

Grundschulhort der Grundschule „An der Burglehne“ in Gräfenroda
Doris Heerdegen
(Erzieherin)

aus Geraberg als bester Torschütze 
und Richard Kleinfeld aus Liebenstein 
als bester Torhüter. Die restlichen Ein-
zelpreise gingen nach Ilmenau und 
Arnstadt.

Für die Fahrt in den Osterferien zur Er-
ding Therme mit Übernachtung in Mün-
chen sind schon viele Anmeldungen 
eingegangen. 

Freie Plätze sind im Moment noch vor-
handen. Anmeldungen und Anzahlung 
beim Jugendpfleger Steffen Fischer. Die begehrten Zwergenpokale


